
18. Wahlperiode

Drucksache 18/1335
21.09.2018

Mitteilung – zur Kenntnisnahme –

Ergebnisse der Evaluation zum Bonus-Programm
Drucksache 18/0700 (II.B.57 b)



Abgeordnetenhaus von Berlin
18. Wahlperiode

Seite 2 Drucksache 18/1335



Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Familie 
- I A 1 - 
Tel.: 90227 (9227) - 5946 
 
 
An das 

Abgeordnetenhaus von Berlin 

über Senatskanzlei - G Sen - 

 
 
M i t t e i l u n g  
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___________________________________________________________________ 
 
Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie legt nachstehende Mitteilung 
dem Abgeordnetenhaus zur Besprechung vor: 
 
Das Abgeordnetenhaus hat in seiner Sitzung am 14.12.2017 Folgendes beschlos-
sen: 
 
„Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie wird aufgefordert, dem Ab-
geordnetenhaus zum 30.Juni 2018 über die Ergebnisse der Evaluation zum Bonus-
Programm zu berichten.“ 
 
Hierzu wird berichtet:  
 
Das Bonus-Programm hat sich seit Programmbeginn 2014 zu einem wesentlichen 
Baustein der Schulentwicklung an Schulen in schwieriger sozialer Ausgangslage 
entwickelt.  
 
Schulen, deren Schülerschaft zu mindestens 50% von der Zuzahlung zu den Lern-
mitteln befreit ist, nehmen in Berlin seit 2014 am Bonus-Programm teil. Die Zahl der 
teilnehmenden Schulen ist von 218 im Jahr 2014 auf  287 Schulen (Stand 
01.08.2018) aller Schulformen angestiegen. 
 
Zur Zielstellung des Bonus-Programms gehört die Verbesserung der Bildungschan-
cen von Schülern und Schülerinnen aus sozial benachteiligten Familien, um sie zu 
höchstmöglichen schulischen Erfolgen und Schulabschlüssen zu führen. Die Abhän-
gigkeit des Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft soll deutlich verringert, die Zahl 
der Schulabbrecher und Schulabbrecherinnen gesenkt werden. Schulen sollen befä-
higt werden mit der wachsenden Heterogenität der Schülerschaft umzugehen und 
diese als Chance zu nutzen. 
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Der Evaluationsbericht des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische For-
schung (DIPF)1 liegt jetzt vor. Eine Zusammenfassung des Berichtes ist als Anlage 
beigefügt. Der gesamte Bericht wird auf der Projekthomepage veröffentlicht: 
www.dipf.de/de/bonus-studie-zweiter-ergebnisbericht 
 
Der Bericht macht deutlich, dass das Programm „als wichtiger Teilbaustein und Initia-
tor zur Verbesserung der Situation der Schulen in schwierigen Lagen angesehen 
werden“ (DIPF 2018, S.226) kann. Schulleiter und Schulleiterinnen aller Schulformen 
schätzen ebenso wie die befragten Lehrkräfte die durch das Programm ermöglichten 
Freiräume für die Entwicklung der einzelnen Schulen. Die Schulleitungen stimmen 
dabei insbesondere den Aussagen zu, dass die zusätzlichen finanziellen Mittel in 
Eigenverantwortung genutzt werden und dass die Schulen durch das Bonus-
Programm ihren spezifischen Rahmenbedingungen flexibler gerecht werden können. 
 
Möglich ist dies den Schulen u.a. durch den Einsatz unterschiedlicher Professionen 
über Kooperationsvereinbarungen. Hierzu gehören z.B. Schulsozialarbeiter und 
Schulsozialarbeiterinnen, Sport- und Musikpädagogen sowie Sport- und Musikpäda-
goginnen, Personen mit künstlerischen Berufen, Bibliothekare und Bibliothekarinnen 
oder Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen. Die Evaluationsergebnis-
se deuten darauf hin, dass die Schulen im Rahmen des Bonus-Programms vielfach 
von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht haben. (DIPF 2018, S.221)  
 
Insbesondere mit Blick auf die Schulentwicklung zeigen sich positive Auswirkungen 
des Bonus-Programms. „Umfassende und nachhaltige Veränderungen bezüglich des 
Zusammenhangs von sozialer Herkunft und Bildungserfolg dürften jedoch allein auf-
grund des Bonus-Programms kurzfristig kaum erwartbar sein.“ (DIPF 2018, S.226) 
 
„Ich weiß, dass diese Prozesse Zeit brauchen und sich Erfolge manchmal nur in 
kleinen Schritten einstellen.“ (Senatorin Scheeres 20132). Der Ergebnisbericht be-
nennt diese Schritte und führt Verbesserungen in den Bereichen Schulklima, soziale 
Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler, Außenwirkung der Schule, Strukturie-
rung und Optimierung der Schulentwicklungsarbeit sowie Motivation und Innovati-
onsbereitschaft des Kollegiums auf (DIPF 2018, S.222f.). Hierzu gehört u.a. Aufge-
schlossenheit gegenüber neuen pädagogischen Ansätzen und die Bereitschaft eige-
ne Ansätze zu überprüfen (DIPF 2018, S.177). Insbesondere für Schulen in schwie-
riger Lage sind diese „als ‚weich‘ angesehenen Erfolgskriterien“ (DIPF 2018, S.202) 
für gelingende Bildungserwerbsprozesse von besonderer Bedeutung. 
 
Dennoch lassen sich auch im Bereich Fehl- und Abbrecherquoten bei den Integrier-
ten Sekundarschulen mit sehr hoher Lmb-Quote positive Entwicklungen aufzeigen. 
So konnte zwischen 2013/14 und 2016/17 bei 57% der am Bonus-Programm teil-
nehmenden ISS (Lmb > 75%) ein Rückgang der unentschuldigten Fehlquoten um 
mindestens 10% vom Ausgangsniveau verzeichnet werden. Nur 33% der nicht ge-
förderten Vergleichsschulen mit einer Lmb-Quote zwischen 35-50% verzeichneten 
den gleichen Rückgang (DIPF 2018, S.158). 
 
                                                
1 Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung DIPF (2018): BONUS-Studie, Wissen-
schaftliche Begleitung und Evaluation des Bonus-Programms zur Unterstützung von Schulen in 
schwieriger Lage in Berlin, Zweiter Ergebnisbericht über die Erhebungen aus den Schuljahren 
2013/14, 2015/16 und 2016/17. 
2 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend Wissenschaft (Hrsg.) (2013): Bonus-Programm - Unterstüt-
zung für Schulen in schwierigen Lagen. 

http://www.dipf.de/de/bonus-studie-zweiter-ergebnisbericht
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Auch bei den Abbrecherquoten zeigen die ISS mit einer hohen Lmb-Quote günstige-
re Entwicklungen als die Vergleichsschulen. So konnten im Untersuchungszeitraum 
73% der am Bonus-Programm teilnehmenden ISS  (Lmb >75%) einen Rückgang der 
Abbrecherquoten um mindestens 10% vom Ausgangsniveau erzielen, während der 
Wert für die nicht am Bonus-Programm teilnehmenden Schulen bei 52% lag. (DIPF 
2018, S.164)  
 
Im Rahmen des für das Bonus-Programm zentralen Zielvereinbarungsprozesses 
zwischen Schule und Schulaufsicht haben die Schulen konkrete langfristige Entwick-
lungsvorhaben, Ergebnisziele sowie Teilziele und Maßnahmen benannt. Die Ziele 
richten sich nach der individuellen Situation der Schule, die sich u.a. durch die Da-
tenlage darstellt. Die Wege der Zielerreichung sind ebenso unterschiedlich. In Ge-
sprächen mit der Schulaufsicht, die die Schulen bei ihren Vorhaben berät und unter-
stützt, legen die Schulen einmal jährlich Rechenschaft über die Entwicklung ihrer 
Schule ab.  
 
Anhand der im Rahmen der Evaluation geführten Befragungen stimmte die große 
Mehrheit  der Schulleiter und Schulleiterinnen der Aussage zu, „dass durch das Bo-
nus-Programm bereits längerfristig geplante Teilziele der Schulentwicklung erreicht 
werden konnten, die Festlegung von konkreten Entwicklungszielen eine große Stütze 
für die Schulentwicklung darstellt, aufgrund des Bonus-Programms die Möglichkeit 
besteht, gezielter über die Bedarfe und Entwicklungspotenziale an den Schulen 
nachzudenken und die im Rahmen des Bonus-Programms vorgesehene Zielformu-
lierung und die operative Festlegung von Teilzielen in den Zielvereinbarungen wichti-
ge Impulse für die Schulentwicklung gegeben haben“ (DIPF 2018, S.193). Das Pro-
gramm helfe, sich „über Entwicklungsziele klarer zu werden“. (DIPF 2018, S.102) 
 
Grundsätzlich kann das Bonus-Programm „als genereller Impuls und Anreiz verstan-
den werden, zielgerichtet Schulentwicklungsprozesse in Gang zu setzen, um 
dadurch die Kompetenzen, Strukturen und Abläufe in der eigenständigen Findung, 
Planung, Umsetzung und Überprüfung von strategischen Entwicklungszielen- und 
Maßnahmen an den Schulen zu steigern bzw. zu optimieren.“ (DIPF 2018, S.193). 
 
Mehr als 75% der Schulleitungen nehmen in mindestens einer schulischen Problem-
lage eine deutliche Verbesserung durch das Bonus-Programm wahr. Hierzu gehören 
die gewachsenen Möglichkeiten im Umgang mit der sozialen und leistungsbezoge-
nen Heterogenität der Schülerschaft, bei der individuellen Förderung und der 
Sprachförderung sowie ein größerer Spielraum bei der generellen  Ausstattung der 
Schulen und der Verbesserungen des Schulklimas. (DIPF 2018, S.179, S.192) 
 
Zu den zentralen Ergebnissen der Evaluation gehört auch ein verbesserter Umgang 
mit den Problemlagen an den am Bonus-Programm teilnehmenden Schulen. Die 
Schulleiterin einer Grundschule hält in diesem Zusammenhang fest: „Also meine 
Schülerschaft ändere ich nicht. Meine Elternschaft ändere ich damit nicht. Aber für 
uns, für die Schule, für mich, ist das eine Möglichkeit, die Arbeit innerhalb des Hau-
ses, für die Kinder zu gestalten. […] Also das Schulleben ist dadurch bunter und ein 
bisschen, ja, inhaltsreicher geworden.“ (DIPF 2018, S.192f.)  
 
Auch mit Blick auf das Unterrichtsgeschehen nimmt die Mehrheit der Lehrkräfte 
Auswirkungen des Bonus-Programms wahr. Diese manifestieren sich in einer ver-
besserten Lernatmosphäre oder zusätzlichen Lerngelegenheiten, von denen die 
Schüler und Schülerinnen profitieren. 
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Ein Teil der Lehrkräfte gibt zudem an, neue Impulse für die Unterrichtsgestaltung zu 
erhalten und hat durch das Bonus-Programm die Möglichkeit, sich stärker auf den 
vorgesehenen Unterrichtsstoff zu konzentrieren. Die Mehrheit nimmt eine gute Ab-
stimmung zwischen den durch das Bonus-Programm finanzierten Angeboten und 
dem Unterricht wahr und gibt an, die Angebote im Unterricht vor- und nachzubear-
beiten. (DIPF 2018, S.195ff.) 
 
Zur Erreichung der (langfristigen) Entwicklungsziele bedarf es aus Sicht der Schulen 
jedoch noch weiterer Anstrengungen. Sie schätzen ein, dass die Erreichung der 
Entwicklungsziele sie „vor große Herausforderungen stellt.“ (DIPF 2018, S.219)  
 
 
 
Aus den Erfahrungen des Bonus-Programms und der Evaluation werden fol-
gende Schlussfolgerungen gezogen: 
 
Es ist unabdingbar, Schulen mit schwierigen sozialen Ausgangslagen weiterhin zu-
sätzlich zu unterstützen, um die langfristigen übergeordneten Zielstellungen wie Ab-
bau von Schuldistanz und Erhöhung der Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit 
einem Schulabschluss zu erreichen. 
 
Zielvereinbarungen als Instrument der Schulentwicklung und jährliche Bilanzgesprä-
che mit der Schulaufsicht haben im Schulentwicklungsprozess einen hohen Stellen-
wert und sollen beibehalten werden. 
 
Nach Auffassung der Schulen ist es wünschenswert, dass der Einsatz flexibler Res-
sourcen, die je nach konkreter Situation der Schule eigenverantwortlich einsetzbar 
sind, weiter zuverlässig und langfristig möglich wäre. 
  
 
Schulverträge 
Die Erfahrungen des Bonus-Programms hinsichtlich des Abschlusses von Zielver-
einbarungen und deren positive Auswirkung auf Schulentwicklungsprozesse sollen 
für alle Berliner Schulen nutzbar gemacht werden.  
Deshalb sind die aus dem Programm gewonnenen Erfahrungen der Ausgangspunkt 
für Schulverträge. Eine Arbeitsgruppe aus Schulleitern und Schulleiterinnen sowie 
Vertretern und Vertreterinnen der Schulaufsicht hat ein Schulvertrag entwickelt, der 
verbindlich auf Grund der Datenlage und der Rahmenbedingungen der Schule, den 
vorhandenen Ressourcen und den daraus erwachsenden Zielstellungen auch die 
Unterstützungsmaßnahmen mit der Schulaufsicht festlegt. Dazu wurden Leitlinien zu 
den neuen Verträgen und den jährlichen Bilanzgesprächen erarbeitet, die momentan 
allen Schulen vorgestellt werden. 
 
Entwicklung eines Indikatorenmodells für alle Schularten 
Zur Information über die aktuelle Datenlage der jeweiligen Schule (Schulabbrecher-
quoten, unentschuldigte Fehltage, etc.) können die ISS bereits das Indikatorenmo-
dell nutzen. Dieses dient Schule und Schulaufsicht bei der Formulierung relevanter 
Zielstellungen, die in einem bestimmten Zeitraum umzusetzen und jährlich abzu-
rechnen sind. Für Grundschulen und Gymnasien befindet sich dieses Instrument in 
der Entwicklung. 
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Vernetzung der Schulen 
Die von den Schulen gewünschte stärkere Vernetzung, um Erfahrungen zu gelunge-
nen Projekten und erfüllten Zielstellungen auszutauschen, wird zukünftig von pro-
Schul unterstützt. Schulen mit gleicher Ausgangslage können über das Indikatoren-
modell ermittelt und zu einem gezielten Austausch über unterschiedliche Lösungs-
ansätze geführt werden. Weitere Unterstützung der Schulen durch proSchul kann 
durch Beratung und Coaching erfolgen.  
 
Unterstützung der Schulen bei Verwaltungsaufgaben 
Die Schulen sehen sich mit zusätzlichen Verwaltungsaufgaben konfrontiert. Die Un-
terstützung besonders durch persönliche Beratung (Helpdesk), die Handreichungen 
und Schulungen zu Zielvereinbarungen und der Landeshaushaltsordnung wird von 
den Schulleitungen als hilfreich empfunden und deshalb fortgesetzt. 
Zur Entlastung der Schulleitungen für Verwaltungsaufgaben, die nicht nur im Bonus-
Programm sondern auch bei anderen eigenverantwortlich verwalteten Ressourcen 
anfallen, wurden bereits 121 Schulen mit Verwaltungsleitern und Verwaltungsleite-
rinnen versorgt, 2019  kommen weitere VZÄ (Vollzeitäquivalente) hinzu, so dass ins-
gesamt über 200 Schulen ausgestattet sein werden. (Weitere Informationen in der 
Beantwortung der Schriftlichen Anfrage 18/14786) 
 
 
Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung: 
Die Inanspruchnahme der Mittel des Bonus-Programms 2017 stellt sich zusammen-
gefasst wie folgt dar (Angaben in T€): 
 
Kapitel 
1012 

Bezeichnung Ansatz 2017 * Mittelzuweisung 
lt. Einstufung 
(Kategorie) inkl. 
Evaluation vgl. 
HA-Bericht Rote 
Nummer 0822 

Ist- Ausgaben 
per 31.12.2017 

Titel 
42734 

Aufwendungen für freie 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zur Förderung von 
Schulen im Rahmen des 
Bonus-Programmes 

3.286,0  

 

 

 

 

Schulen ent-
scheiden eigen-
verantwortlich 

 

2.342,7 

Titel 
52534 

Unterstützung von Schulen 
im Rahmen des Bonus-
Programmes 

7.350,0 2.741,3 

Titel 
68434 

Zuschüsse für Träger zur 
Förderung von Schulen im 
Rahmen des Bonus-
Programmes 

7.394,0 11.924,7 

Gesamtausgaben Bonus-Programm 18.030,0 18.003,1 17.008,7 

  Inanspruchnahme rd. 95 % 
*) Die Titel sind gegenseitig deckungsfähig 

 
Seit dem 1.1.2018 wurde der Titel 1012/53434 „Sachausgaben zur Unterstützung von Schulen im 
Rahmen des Bonus-Programmes“ neu mit einem Merkansatz von 1000 Euro in die Maßnahmengrup-
pe „02 Bonus-Programm“ aufgenommen um die Transparenz der Ausgaben besser abbilden zu kön-
nen.  
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Die Gesamtfördersumme beträgt für alle Schulbudgets 2018 insgesamt 
18.497.729 €. Die Mittel für die Umsetzung des Bonus-Programms sind im Doppel-
haushaltsplan 2018/19 im Kapitel 1012, Maßnahmengruppe 02 in Höhe von insge-
samt jeweils 18.440.000 € etatisiert (2017: 18.030.000 €). Bei Bedarf wird die Diffe-
renz aus dem Epl. 10 ausgeglichen. Bis 1.07.2018 wurden Gesamtausgaben in Hö-
he von 7.054.081 € abgerechnet (rd. 48 %). 
 
 
Ich bitte, den Beschluss damit als erledigt anzusehen.  
 
 
Berlin, den 19. September 2018 
 
 
 
 
Sandra Scheeres 
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